
bestände als erfüllt an; die Kontrolle ist daher nur ein Teil des umfassenden 
Control-Prozesses.56 Controlling geht weit über den reinen Sol l-Ist-Ver-
gleich hinaus, es ist ein «modernes Konzept der Unternehmenssteuerung, 
das die Funktionen Planung, Informa tion, Analy se und Steuerung ein-
schliesst»57. Zum «Control» werden also die Einleitung von Gegenmass-
nahmen ausdrücklich eingerechnet. Der Controller erfüllt eine Dienstlei
stungsfunktion für die Gesamtunternehmung, indem er als Frühindikator 
signalisiert, «wo die Gefahr des Auflaufens besteht - wo die Zusammen
hänge zwischen Umsatz, Kosten und Gewinn aus den Fugen geraten»58. Er 
kontrolliert auch indirekt, indem er dafür sorgt, «dass jeder sich selber kon
trollieren kann im Hinblick auf die Einhaltung der von der Geschäftsleitung 
gesetzten Zie le»59. 

BUSCHOR60 überträgt das Controlling in die Verwaltungswissenschaft 
und beschreibt es als «umfassendes Konzept der... Verwaltungsführung 
mit Hilfe vorwiegend finanzieller Informationen». «In ihm sind die Funk
tionen Planung, begleitende und nachträgliche Kontrolle im Rahmen eines 
umfassenden, entscheidungsorientierten Berichtswesens zuhanden der ein
zelnen Entscheidungsstufen führungsorientieit integriert.» Der Finanzver
waltung weist BUSCHOR61 sechs Con trolling-Aufgaben zu: 
1. Systemen twicklung und -koordination des Rechnung swesens (die ses 

hat ein getreu es finanzielles Abbild aller wirtschaftlichen Vorgänge zu 
geben, an denen der Staat beteiligt ist) und Rahmenfestsetzung für das 
interne Kontrollsystem 

2. Gestaltung der Finanzinformationen (z.B. F olgekosten) 
3. Leitung der Finanzplanung 
4. Überwachung der Verpflichtungskredite und des Budgets und Analyse 

der Planabweichungen 
5. Einleitung von Entscheidungen und Kontroll en 
6. Beratung und Leitung von Projekten 

56 BRAMSEMANN, 18. 
57 SCHRÖDER, 15; g.M. BRAMSEMANN, 18; a.M. DEYHLE, 10: «Das Cont rolling 

spielt sich a ls Soll-Ist-Vergleich ab.» 
58 DEYHLE, 9. 
59 DEYHLE, 9; ders. I I, 31 . 
60 BUSCHOR, Haushaltsführung, 27. 
61 BUSCHOR, Haushaltsführung, 27; Be fragung, Ernst Buschor. 
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